
Die Umstrukturierung
e . U ·versitäte

Die Praxis wird also zeigen
ob eine Einzelperson fähig
sein wird mit der bisherigen
kollegialen Entscheidungs
findung konkurrieren zu kön
nen.

Ebenfalls für die Studieren
den immens wichtig ist die
Studienkommission. Diese
wird zu je gleicher Zahl von
Studis, Assis und Profs gebil
det. Ihr obliegen unter an
derem die Erstellung des
Studienplans und Entschei
dungen bei Berufungen ge
gen Bescheide des Vorsit
zenden der Studienkommis
sion. Der Vorsitzende ent
scheidet über die Zulassung
zu Prüfungen, Fächer
tauschansuchen, Studien
zeitverkürzungen, Einrech
nung von Semestern etc.

Die Entscheidungen der
übrigen Organe betreffen
die Studierenden nur mehr
auf indirekten Wege sind
aber deswegen nicht un
wichtiger. So sind z.B. die
Wahl der Studiendekanin /
des Studiendekans oder die
Verteilung des zur Verfü
gung stehenden Geldes auf
die einzelnen Universitäts
einrichtungen sicherlich
auch Belange im studenti
schen Interesse.

endekans nur von den Profs.
Das diese sich zu einen An
walt für die Studierenden
gegenüber den anderen
Profs entwickeln werden ist
zwar nötig aber eher zwei
felhaft (lasse mich gerne
positiv überraschen).
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Auch die Zuteilung von Prü
fern und die Zusammenset
zung von Prüfungssenaten
sowie die Festsetzung von
Prüfungsterminen zählt zu
zahlreichen Aufgabengebie
ten. Wahrgenommen wer
den kann die Funktion der
Studiendekanin / des Studi-

Genauer gesagt eine Per
son pro Fakultät da der Zu
ständigkeitsbereich genau
jeweils eine Fakultät ab
deckt. (Ausnahmen sind
Universitäten auf denen es
keine Fakultätsgliederung
gibt wie z.b. die BOKU).
Dieser Person obliegen alle
Entscheidungen die zur Or
ganisation des Studien- und
Prüfungsbetriebs erforder
lich sind wenn nicht aus
drücklich ein anderes Or
gan zuständig ist. Eine wich
tige Aufgabe ist sicherlich
die Erteilung von Lehrauf
trägen. Hier wird sich zei
gen ob dieStudiendekanin /
der Studiendekan sich trau
en wird schlechte Lehrende
durch bessere zu ersetzen.

Der rechtliche Rahmen ist
nicht mehr so genau abge
steckt wie bisher. Dafür sind
einige Belange von der je
weiligen Universität selbst in
der sogenannten Satzung zu
regeln. Diese bedarf aller
dings zu ihrer Wirksamwer
dung einer Zweidrittelmehr
heit des höchsten Gremi
ums an der Universität und
darüberhinaus der Geneh
migung des Bundesministers
für Wissenschaft und For
schung. Wie fortschrittlich
die Satzungen der Universi
täten deshalb aussehen wer
den steht in den Sternen (ich
hab kein Fernrohr - gewisse
Zweifel dennoch vorhan
den).

Was bringen die
UOG-Organe auch
den uninteressierten
Studis:

Vor allem das monokrati
sche Organ der Studiende
kanin / des Studiendekans
ist für die Studis recht inter
essant. Dieses Organ be
steht, wie schon die Bezeich
nung monokratsich andeu
tet, aus nur einer Person.

ben Richtlinien so kann die
ses die Entscheidung der/
des Monokrat/in/en mit
Zweidrittelmehrheit (nur
theoretisch, wird in der Pra
xis nie erreicht werden) auf
heben. Der in letzter Zeit
mehrmals zu höhrende Vor
wurf diese MonokratInnen
seien DiktatorInnen auf Zeit
trifft diesen Zustand recht
gut.

Die Universitäten werden
durch dieses neue Gesetz
verwirtschaftlicht. Es sind nur
mehr wenige Personen
(Monokratlnnen) befugt kon
krete Entscheidungen zu tref
fen. Ihnen zur Seite stehen
die bisher entscheidungsbe
fugten Kollegialorgane (De
mokraten) die, mit Ausnah
me der Studienkommission,
nur mehr strategische Pla
nungen vornehmen können.
Hält sich ein monokratisches
Organ nicht an die vom Kol
legialorgan erstellten gro-

Das UOG ist nur eines von
vielen Gesetzen die auf den
Universitäten ein nur für In
sider völlig nachvollziehba
res Regelwerk aufspannen.
Das UOG legt für die Uni
versitäten deren Grundsät
ze und Aufgaben fest. Wei
ters regelt es wie die Uni
versitätsangehörigen und
der Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung mit
(oder gegen) einander ar
beiten um so hoffentlich zu
möglichst brauchbaren Ent
scheidungen zu gelangen.

Was ist anders am
neuen UOG:

rT;;;;#.,lL>iner schon zwei Jahre anhaltenden Medienpräsenz des UOG93 wissen viele Studierende
über die sie betreffenden Auswirkungen noch über dessen Existenz bescheid.

kürzung UOG93
I"-:~IIII'IIJ für Universitäts
p'gci~~ons-Gesetz. Die
......' ....._ ...... am 22. Oktober

m Nationalrat
IInmd_llI'tlnd novelliert. Ab
~,u;..o_.a..!IIIotober1994 müs
sen die ersten fünf Universi
täten, darunter die TU-Graz,
den Versuch wagen auf das
neue Recht umzustellen.
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